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STELLUNGNAHME 

Der Landesverband der Energie- und Wasserwirtschaft Hessen/Rheinland-Pfalz e.V. (LDEW) 

vertritt die Interessen der rheinland-pfälzischen und hessischen Unternehmen der Energie- 

und Wasserversorgung sowie der Abwasserentsorgung. Wir bedanken uns für die Möglichkeit, 

zum Entwurf der Landesverordnung zur Umsetzung der Pflichten zur Installation von Solaran-

lagen auf Dach- und Parkplatzflächen Stellung nehmen zu können und bitten um Berücksich-

tigung unserer nachfolgenden Hinweise zum Verordnungsentwurf. 

Wir möchten die Gelegenheit nutzen und auf ein Defizit der vorliegenden Verordnung hinwei-

sen, das allerdings schon im Landessolargesetz begründet liegt, worauf wir auch vor einem 

Jahr im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens hingewiesen hatten: Die Landesverwaltung 

sollte mit gutem Beispiel voran gehen und insbesondere für sich selbst, aber auch die Kom-

munen die gleichen Pflichten vorgeben. Zur Erreichung des Ziels der klimaneutralen Landes-

verwaltung bis 2030 würde eine solche Solarpflicht für landeseigene Gebäude und Parkplätze 

einen wichtigen Beitrag leisten. Hessen sieht beispielsweise in seinem in der Novellierung 

befindlichen Energiegesetz eine Solarpflicht nur (!) auf landeseigenen Neubauten und Be-

standsgebäuden (!) vor.  

Wir begrüßen ausdrücklich die in § 7 Abs. 1 Nr. 1 vorgesehene Befreiung von der Solarpflicht, 

wenn eine Netzverträglichkeitsprüfung des zuständigen Netzbetreibers ergibt, dass eine Ein-

speisung des durch die Photovoltaikanlage erzeugten Stroms auch bei einer Ertüchtigung des 

Netzanschlusses ins öffentliche Versorgungsnetz nicht möglich ist. Netzausbau und Erneuer-

baren Ausbau müssen grundsätzlich Hand in Hand gehen. 

Horst Meierhofer Sebastian Exner 
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